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SCHREIBEN DER [ ZU LUZERN VERSAMMELTEN ] TAGSATZUNGSGESANDTEN

DER V KATH . ORTE [ AN SCHULTHEISS UND RAT VON BERN]

"Zuo bezeügung aufrichtigen fridliebenden gemüets thuont wir die Abgesante

des . . . Ohrts Schweitz [Michael S c h o r η o und Martin Bellmont

von R i c k e n b a c h] in nammeyi unnserer Gnedigen Herren unnd Oberen

unns [ iyi Sachen Artherhandel ] dessen erkläre ?i unnd erbieten , dass usserhalb

der Religion Souveranitet unnd Judicatur wir unseren G. L . A. E . [Bürgermeister

und Rat ] der . . . Statt Zürich in Sachen darumb der Landtsfriden von 1521,

Vertrag , Pündt unnd Abscheid kein erlüterung gebent , des Liebeyy Eidtgnossi-

schen Rechteri (wo die güettigkeit nichts verfangen möchte ) zuogestahn nit

ausschlagen , sonder was wolbesagte unnseren Eidtgnossen von Zürich an Sy zuo-

siprechen haben vermeinteyi , die Ursachen man schrifftlich gern vememmen will,

damit unnsere Gnedige Herreyi umid Oberen eigentlich wüssen mögen , was es be¬

treffe , unnd sich Jrer seits zum Rechten verfast machen mögen , des Versehens

wind in dem Verstand , das U. L . E . der Statt Zürich umb unnsere anligen in gly-

chem des Rechtens gestahn sollen.

So vilen dan die praetensionen betrifft , so unnser L . A. E . der Statt Zürich

umb Sachen in gmeinen teütschen [ Gemeinen ] Herr schafften , da sich der Landts¬

friden befindt , zuo füehren sich verluten lassen , sind wir die Gesante der

5 . . . Cathol . Ohrten i >i unnserer Gnedigeii Herren Hammen unns in denen stucken

darumben Landtsfriden , Vertrag , Pündt unnd Abscheid kein Erlüterung geben

güettigklich mit Jnen zuo vertragen , oder das Eidtgnossische Liebe Recht

darumb walten zuo lassen Erpietig , wie sy U. E . von Zürich hingegen unns umb

unnser Vorderungen dessen zuo gestehn unbeschwerdt sein werden " .

1 ) Das Dokument trägt die "Nr. 2 "; s . dazu auch AH 73/47 Anm. 1.
2 ) Stadt und Amt Zug war an dieser Tagsatzung u . a . durch Beat II . Zurlau¬

ben vertreten , s . EA VI 1 , 310 (Nr . 168 ) .

Kopie , gleiche Hand wie AH 73/47 , wohl von der Kanzlei Luzern für Beat II.
Zurlauben bestimmt . - AH 73 , 115 - Blatt 115 V leer
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